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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2003 Ausgegeben am 28. Jänner 2003 Teil II 

102. Verordnung: Zimmermeister-Verordnung 
 

102. Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Zugangs-
voraussetzungen für das reglementierte Gewerbe der Zimmermeister (Zimmermeister-
Verordnung) 

Auf Grund des § 18 Abs. 1 der Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 111/2002, wird verordnet: 

Zugangsvoraussetzungen 
§ 1. (1) Die fachliche Qualifikation zum Antritt des Gewerbes der Zimmermeister (§ 94 Z 82 

GewO 1994) ist durch 
 1. a) Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss der Studienrichtung Architektur oder Bauingeni-

eurwesen oder Wirtschaftsingenieurwesen – Bauwesen oder Kulturtechnik und Wasserwirt-
schaft oder den erfolgreichen Abschluss eines fachlich einschlägigen Fachhochschul-
Studienganges und eine mindestens einjährige fachliche Tätigkeit in leitender Stellung 
(Abs. 2) oder 

 b) Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule oder deren 
Sonderformen, deren Ausbildung im Bereich Bautechnik mit einem für das reglementierte 
Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und eine mindestens eineinhalbjährige fachliche Tä-
tigkeit in leitender Stellung (Abs. 2) oder 

 c) Zeugnisse über die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Zimmerer 
bzw. Zimmerei und eine mindestens zweijährige, nicht im Rahmen eines Lehrverhältnisses zu-
rückgelegte fachliche Tätigkeit in leitender Stellung (Abs. 2) oder 

 d) Zeugnisse über den erfolgreichen Abschluss einer nicht in lit. b angeführten mindestens drei-
jährigen berufsbildenden Schule oder ihrer Sonderformen, deren Ausbildung im Bereich Bau-
technik mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt, und eine 
mindestens zweijährige fachliche Tätigkeit in leitender Stellung (Abs. 2) und 

 2. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung als erfüllt anzusehen. 
(2) Unter einer fachlichen Tätigkeit in leitender Stellung im Sinne des Abs. 1 lit a bis d ist eine im 

Rahmen einer ausführenden und planenden Zimmermeistertätigkeit zurückgelegte, der Funktion eines 
Bauleiters oder Poliers entsprechende Tätigkeit zu verstehen. 

(3) Durch die im Folgenden angeführten Belege ist die fachliche Qualifikation zum Antritt des Ge-
werbes der Zimmermeister hinsichtlich der ausführenden Tätigkeiten als erfüllt anzusehen: 
 1. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung nach Abs. 1 Z 2 oder 
 2. Belege über eine ununterbrochene sechsjährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als 

Betriebsleiter (§ 18 Abs. 3 GewO 1994) oder 
 3. Belege über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger oder als 

Betriebsleiter, wenn für die betreffende Tätigkeit eine mindestens dreijährige vorherige erfolg-
reich abgeschlossene Ausbildung nachgewiesen wird, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis 
bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist, 
oder 

 4. Belege über eine ununterbrochene dreijährige einschlägige Tätigkeit als Selbstständiger, wenn 
für die betreffende Tätigkeit eine mindestens fünfjährige einschlägige Tätigkeit als Unselbststän-
diger nachgewiesen wird, oder 
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 5. Belege über eine ununterbrochene fünfjährige fachspezifische Tätigkeit in leitender Stellung, 
davon eine mindestens dreijährige einschlägige Tätigkeit mit technischen Aufgaben und mit der 
Verantwortung für mindestens eine Abteilung des Unternehmens, wenn für die betreffende Tä-
tigkeit eine mindestens dreijährige vorherige erfolgreich abgeschlossene Ausbildung nachgewie-
sen wird, die durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Be-
rufs- oder Handelsinstitution als vollwertig anerkannt ist. 

(4) Die im Abs. 3 Z 2 und 4 geregelten Tätigkeiten dürfen vom Zeitpunkt der Gewerbeanmeldung an 
gerechnet nicht vor mehr als zehn Jahren beendet worden sein. 

(5) Ausbildungen im Sinne von Abs. 3 Z 3 und 5 sind die Folgenden: Studienrichtung Architektur 
oder Bauingenieurwesen oder Wirtschaftsingenieurwesen – Bauwesen oder Kulturtechnik und Wasser-
wirtschaft; mindestens dreijähriger fachlich einschlägiger Fachhochschul-Studiengang; berufsbildende 
höhere Schule oder deren Sonderform, deren Ausbildung im Bereich Bautechnik mit einem für das reg-
lementierte Gewerbe spezifischen Schwerpunkt liegt; Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Zimmerer bzw. 
Zimmerei; zuvor nicht angeführte, mindestens dreijährige berufsbildende Schule oder deren Sonderform 
deren Ausbildung im Bereich Bautechnik mit einem für das reglementierte Gewerbe spezifischen 
Schwerpunkt liegt oder andere mindestens dreijährige vorher erfolgreich abgeschlossene Ausbildung, die 
durch ein staatlich anerkanntes Zeugnis bestätigt oder von einer zuständigen Berufs- oder Handelsinstitu-
tion als vollwertig anerkannt ist mit vergleichbarer Schwerpunktsetzung. 

Übergangsbestimmung 
§ 2. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte Konzessionsprüfung für das Gewerbe der Zimmer-

meister, die gemäß der Verordnung des Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie vom 27. 
Februar 1990, BGBl. Nr. 107, in der Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 37/1996 über den Befähi-
gungsnachweis für die konzessionierten Baugewerbe erworben worden sind, sowie Zeugnisse über die 
erfolgreich abgelegte Befähigungsprüfung für das Zimmermeistergewerbe, die gemäß der Verordnung 
des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über den Befähigungsnachweis für die Bauge-
werbe (Baugewerbe-Befähigungsnachweisverordnung), BGBl. Nr. 294/1996, erworben worden sind, 
gelten als Zeugnisse gemäß § 1 Abs. 1 Z 2. 
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